Thomas Oehl
Hegel Uiber die Bedeutung religioser Sprache

Versuch einer systematischen Profilierung und
Problemanzeige

Die folgende Abhandlung will Hegels Auffassung der Bedeutung
religidser Sprache rekonstruieren. Sie wird dazu Hegels viel rezipier-
te und diskutierte Religionsphilosophie unter der spezifischen Fra-
ge nach der Bedeutung religiéser Sprache untersuchen. Im Vorder-
grund soll dabei nicht die Debatte um Hegels Religionsphilosophie
als solche stehen, in exegetischer oder historischer Absicht, sondern,
wie es der vorliegende Band verlangt, das Interesse daran, was sie
zur Aufklarung des Wesens religioser Sprache der Sache nach beizu-
tragen hat. Dazu soll moglichst konzise eine kohédrente Lesart von
Hegels Religionsphilosophie entwickelt und verfolgt werden!, um
zu einer gedanklich méglichst klaren und profilierten Darstellung
von Hegels Beitrag zur Aufklirung des Wesens religiser Sprache
zu gelangen wie auch zu einer mdglichst klaren Fassung einer sich
dadurch eréffnenden Problemanzeige. Vorauszuschicken ist weiter,
dass Hegel nicht viel Explizites iiber religiose Sprache als solche
ausfithrt, was erklart, warum sich in den zahlreichen Rezeptionen
von Hegels Religionsphilosophie wenig bis nichts zur Bedeutung
religioser Sprache findet. Hegels Auffassung davon muss — und kann
- jedoch aus seiner Auffassung von Religion iiberhaupt rekonstruiert
werden. Dies soll im Folgenden versucht werden, und es wird sich
(hoffentlich) zeigen, dass es sich dabei um ein der Sache nach loh-
nendes Unterfangen handelt.

1 Dazu nehme ich Gedanken aus meiner Studie zu Hegels Philosophie des Geistes
auf und fiihre diese weiter (vgl. T. Oehl, Aktivitat der Wahrnehmung und Meta-
physik des Geistes, v.a. Kapitel 8).
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Eine Rekonstruktion von Hegels Auffassung der Bedeutung religio-
ser Sprache setzt eine Rekonstruktion von Hegels Begriff der Religi-
on als solcher voraus. Unter Religion versteht Hegel bekanntlich eine
von drei Gestalten des absoluten Geistes. Unter absolutem Geist wie-
derum versteht Hegel Geist, der sich selbst als Geist erkennt. Letztlich
entscheidend fiir ein addquates Verstindnis von Hegels Religions-
philosophie ist somit ein addquates Verstindnis seines Begriffs des
Geistes iiberhaupt. Uber diesen schreibt Hegel in den einleitenden
Paragraphen seiner enzyklopadischen Philosophie des Geistes, dass
der Geist wesentlich ,,Offenbaren® sei.? ,Offenbaren” ist hier (noch)
nicht in einem spezifisch religiosen Sinne zu verstehen, sondern als
ein epistemischer Akt, den man auch als ,Erscheinen® bezeichnen
konnte (solange damit nicht die Konnotation des ,bloflen Erschei-
nens oder des ,irrefithrend Scheinhaften verbunden wird). Naher
bedeutet Hegels Aussage, dass Geist Erscheinen von etwas fiir jeman-
den ist. An dieser Naherbestimmung wird bereits eine wesentliche
Differenz zwischen Geist und Natur deutlich: Natur kann ebenfalls
Erscheinen von etwas sein (zum Beispiel das Neuauftreten einer Art
im Prozess der Evolution), allerdings nicht wesentlich Erscheinen
fiir jemanden; das Auftreten der neuen Art kann auch stattfinden,
ohne dass darin schon das Registriertwerden dieses Auftretens durch
jemanden liegt. Dem Geist hingegen ist ein Adressat des Erscheinens
wesentlich, sodass es in sich Erscheinen von etwas fiir jemanden ist.
Ein Beispiel hierfiir ist mathematische Erkenntnis, etwa das Erfassen
eines geometrischen Sachverhalts, in welchem etwas - z.B. die Tatsa-
che, dass sich zwei Geraden im Raum hochstens einmal schneiden
koénnen - jemandem, namlich einem endlichen Subjekt, erscheint,
indem es ihm aufgeht, ihm einleuchtet.

Absoluter Geist nun ist, wie bereits gesagt, Geist, der sich selbst
als Geist erkennt, also als dasjenige, was er wesentlich ist, d.h. als
Erscheinen von etwas fiir jemanden. Dies bedeutet somit: Absoluter
Geist ist das Erscheinen des Erscheinens fiir jemanden - oder, in He-
gels Terminologie, das Offenbaren des Offenbarens fiir ein Subjekt,
wobei das Offenbaren, das offenbart wird, und das Offenbaren die-

2 G.W. E Hegel, Enzyklopadie (1830), § 383 [Hvh. T.O.].
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ses Offenbarens identisch sind, also Selbstoffenbarung im strengsten
Sinne vorliegt.> An dieser Bestimmung des absoluten Geistes lasst
sich bereits ein wesentlicher Zug von Hegels Begrift der Religion
erkennen: Religion ist eine Gestalt des Offenbarens des Offenbarens.
Hegel versteht den jiidisch-christlichen Begriff der Offenbarung so,
dass dasjenige, was offenbart wird, also der Inhalt der Offenbarung,
letztlich und wesentlich die Offenbarung selbst ist. Um die Religion
als eine Gestalt solchen Offenbarens begreifen zu konnen, bedarf
es jedoch zundchst einer naheren Analyse des Begriffs der Offenba-
rung iiberhaupt. Diese wird, als Analyse eines Begriffs, nicht in der
Religion gegeben, sondern in der Philosophie, die selbst eine Gestalt
des absoluten Geistes ist, sich also selbst als eine Gestalt solchen
Offenbarens begreift und im Zuge dessen auch den Begriff solchen
Offenbarens entwickelt. Wie der unmittelbare Wortsinn von ,,Offen-
baren® bereits anzeigt, handelt es sich beim Offenbaren um einen
Akt, der dem Adressaten dieses Aktes unverfiigbar ist. Entsprechend
begreift Hegel Akte der Philosophie als solche, die dem denkenden,
nachdenkenden, philosophierenden endlichen Subjekt unverfiigbar
sind. Um dies verstehen und fiir plausibel halten zu kdnnen, be-
darf es zundchst einer Analyse der logischen Form philosophischer
Erkenntnis.

Philosophische Erkenntnis besteht wesentlich darin, die wahre Be-
deutung von Begriffen, in denen wir iiber uns selbst als geistige Wesen
nachdenken, einzusehen. Dies tun wir offenbar nicht immer schon,
gleichsam von selbst; andernfalls wéren schon der mithsame und
schwierige Charakter philosophischen Erkenntnisgewinns wie auch
der andauernde Dissens in der Philosophie nicht zu erkliren. Hegel
ist der Auffassung, dass es fiir all diese Begriffe wesentlich ist, in
ihrer wahren Bedeutung erst erfasst werden zu miissen, also nicht
immer schon erfasst zu sein; das bedeutet naherhin, dass diese Be-

3 Hegel schreibt, in Bezug auf die Religion, explizit: ,[D]er Geist ist nur Geist, in
sofern er fiir den Geist ist, und in der absoluten Religion ist es der absolute Geist,
der nicht mehr abstracte Momente seiner, sondern sich selbst manifestirt* (G. W.
F. Hegel, Enzyklopédie (1830), § 564).
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griffe in Wahrheit eine andere Bedeutung haben als die, welche wir
zunidchst voraussetzen, wenn wir diesseits philosophischer Erkennt-
nis mit ihnen umgehen. Hegel ist also der Auffassung, dass wir in
verkehrten Begriffsbedeutungen iiber uns selbst nachzudenken an-
fangen. Ist eine normativ verbindliche Korrektur dieser Verkehrtheit
moglich, so offenbar nicht durch diese verkehrten Begriffe; denn
aus seinen verkehrten Begriffen heraus hat das endliche Subjekt
keinen Grund und keine Moglichkeit, diese Begriffe einer Kritik
oder gar Korrektur zu unterziehen. Einen solchen Grund hitte es
allein, wenn es eine andere Bedeutung dieser Begriffe annehmen
wiirde; doch tiber eine solche verfiigt es eben (noch) nicht, und es
hat soweit, befangen in seinen verkehrten Begriffsbedeutungen, auch
keinen Grund, eine solche zu affirmieren. Damit zeigt sich, dass
eine derartige Kritik und Korrektur nur méglich ist, wenn sich die
wahren Bedeutungen von Begriffen selbst gegen die verkehrten Bedeu-
tungen dieser Begriffe in normativ verbindlicher Weise geltend ma-
chen. Ein solcher Akt des sich-selbst-geltend-Machens dieser Begriffe
muss aber, wie die reflexive Formulierung bereits anzeigt, von diesen
Begriffen selbst ausgehen. Genau dieser Akt ist die philosophische
Gestalt besagten Offenbarens: Philosophische Erkenntnis besteht
darin, dass es einleuchtet, den Begriff x so und nicht anders aufzu-
fassen. Hegel denkt also, dass philosophischer Erkenntnisfortschritt
darin besteht und dadurch erst mdglich wird, dass uns im Laufe
unseres Weges des Nachdenkens {iber uns selbst andere Begriffsbe-
deutungen als die bislang vorausgesetzten einleuchten. Die normati-
ve Kraft dieses Einleuchtens oder sich-selbst-geltend-Machens liegt
folglich nicht in der endlichen Subjektivitit begriindet, sondern in
den Begriffen selbst; (auch) darin sind Begriffe etwas, das nicht in
endlicher Subjektivitat gegriindet ist, sondern relative Selbststindig-
keit ihr gegeniiber hat. Insofern nun eben dies erkannt wird, ist das
Offenbaren als solches offenbar geworden, hat also nicht nur stattge-
funden, sondern so stattgefunden, dass es Inhalt seines Stattfindens
geworden ist: der Akt des Offenbarens hat sich selbst zum Inhalt.
Philosophie ist so eine Gestalt des Offenbarens des Offenbarens.
Mit diesem Gedanken ist zudem Hegels philosophischer Begriff des
»~Absoluten” (oder ,Gottes“) erreicht: das Absolute ist dieses Offen-
baren, das unbedingte sich-geltend-Machen, das als solches nicht in
der endlichen Subjektivitét liegt und liegen kann; es ist aber nicht,
wie es zundchst scheinen mag, blof§ ein Geltungsphinomen, dem
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als solches noch keine Wirklichkeit zukame, sondern es ist an sich
selbst wirklich, da wirksam: denn es greift in die wirklichen Denk-
akte endlicher Subjekte ein, als sich-selbst-geltend-Machen. Solches
Offenbaren ist somit eine Aktwirklichkeit.

Mit dem Begriff des Absoluten ldsst sich nun wie folgt weiterdenken:
Wahrhaft und vollgiiltig absolut — und damit seinem Begriff entspre-
chend - ist das Absolute nur, wenn es nicht auf blof8 ein geistiges
Vermdgen begrenzt ist, namlich dasjenige begrifflichen Denkens, wie
es in der Philosophie stattfindet. Dem entspricht, wie oben bereits
formuliert, dass das philosophische sich-selbst-geltend-Machen nur
eine Gestalt des Offenbarens des Offenbarens, nicht aber einfachhin
dieses Offenbaren des Offenbarens iiberhaupt ist. Offenbaren des
Offenbarens erschopft sich nicht in einem geistigen Vermdgen und
damit auch nicht in der Philosophie, sondern geht in und qua sei-
ner Absolutheit {iber das geistige Vermdgen begrifflichen Denkens
hinaus. Es muss alle geistigen Vermdgen durchdringen konnen, das
heifSt sich durch alle geistigen Vermdgen ereignen konnen. Hegel
zufolge existieren neben dem begrifflichen Denken zwei weitere
geistige Vermogen: dasjenige der Anschauung (also der entwickelten
sinnlichen Wahrnehmung) und dasjenige der Vorstellung (auf das
sogleich einzugehen sein wird). Das Ereignis des Offenbarens des
Offenbarens durch die Anschauung ist eine bestimmte Gestalt des
absoluten Geistes, ndmlich die Kunst. Das Ereignis des Offenbarens
des Offenbarens durch die Vorstellung hingegen ist die Religion als
Gestalt des absoluten Geistes. Die fiir Hegels Begriff der Religion
entscheidende Frage ist somit die — notorisch schwierige — Frage,
worin das geistige Vermogen der Vorstellung besteht. Darauf wird
sogleich néher einzugehen sein. Aus dem bisherigen Gedankengang
folgt jedoch soweit bereits, dass die Vorstellung eine Form sein
muss, in der sich — im Falle des absoluten Geistes — der Akt des
Offenbarens des Offenbarens ereignet und so eine bestimmte Gestalt
gewinnt. Die Vorstellung ist somit nicht blof$ eine Form von Sdtzen,
die in der Religion vorkommen und fiir die Religion wesentlich sind.
Genau diese - falsche — Auffassung, dass die Vorstellung blof§ eine
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Form von Sdtzen sei, wird jedoch in dominanten Stringen der (theo-
logischen) Hegelrezeption zumeist fiir selbstverstindlich gehalten,
also unhinterfragt und ungerechtfertigt vorausgesetzt. Dies hat als
grundlegendes und folgenreiches Defizit dieser Rezeptionsstringe
zu gelten, welche zunéchst die Linkshegelianer (vor allem Gestalten
wie David Friedrich Strauf3* und Ludwig Feuerbach®) und sodann
einige Vertreter der historisch-exegetisch hochst informierten Hegel-
forschung des 20. und 21. Jahrhunderts (vor allem Falk Wagner®,
Walter Jaeschke” und jiingst Christian Danz?®) geprigt haben. In de-
ren Lesarten wird vertreten (und vorausgesetzt), dass die Differenz
zwischen dem begrifflichen Denken der Philosophie und der Vor-
stellung der Religion auf eine Differenz zwischen den Formen ihrer
jeweiligen (Behauptungs-)Sdtze zu reduzieren sei — und basierend
darauf nach der Geltung von Religion im Lichte der (Geltung der)
Philosophie zu fragen sei: Ein Satz der Philosophie wie beispiels-
weise ,Das Absolute ist das Offenbaren des Offenbarens” und ein
Satz der Religion wie beispielsweise ,Gott versdhnt die Welt und
die Menschheit mit sich selbst durch das Heilswirken Jesu Christi
am Kreuz“ haben eine verschiedene Form: Wahrend der Satz der
Philosophie reine Akte aussagt, ,das Absolute“ also keinen selbst
nicht-aktformigen Akteur bezeichnet, von dem sodann ein Akt (Of-
fenbaren des Offenbarens) ausgesagt wird, sagt der Satz der Religion
einen Akt (Verséhnung) von zwei davon unterschieden erscheinen-
den Akteuren (Gott und Jesus Christus) aus. Die Differenz, die
zwischen Sitzen der Philosophie und Sitzen der Religion qua Form
somit besteht, enthalt nicht weniger als (i) die Differenz zwischen
dem Verpflichtetsein auf die logisch-metaphysische Differenz von
Akteur und Akt (in der Religion) und dem Nichtverpflichtetsein auf
diese Differenz (in der Philosophie) und (ii) die Differenz zwischen
dem Verpflichtetsein auf die Existenz Jesu Christi (in der Religion)
und dem Nichtverpflichtetsein auf dessen Existenz (in der Philoso-
phie), da in Sitzen der Philosophie von Jesus Christus nicht die

4 Siehe dazu des naheren Fn. 15.

5 Vgl. dazu meine kritischen Bemerkungen im Rahmen meiner Rekonstruktion
von Pannenbergs Kritik an Feuerbach (T. Oehl, Thesen gegen Feuerbach).

6 Vgl. F. Wagner, Die Aufhebung der religiosen Vorstellung in den philosophischen
Begriff.

7 Vgl. exemplarisch W. Jaeschke, Einleitung.

8 Vgl. exemplarisch C. Danz, Vorstellung und Begriff.
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Rede ist. Da nun die philosophische Erkenntnis unbedingt gilt, gilt
dasjenige, was die Sétze der Religion behaupten und worauf man
sich mit ihnen verpflichtet, entweder nicht oder nur, insoweit es ein
- unvollkommener oder uneigentlicher - Ausdruck dessen ist, was
die Sdtze der Philosophie in vollkommener Weise aussagen. Somit
ist es nicht weiter iiberraschend, dass dieses Verstdndnis von Hegels
Philosophie des absoluten Geistes notwendig zu einer Kritik der
Religion (aufgrund ihrer Form der Vorstellung) fithrt.

Aus dem hier entwickelten Verstindnis von Hegels Philosophie
des absoluten Geistes folgt jedoch, wie bereits betont, dass die Diffe-
renz zwischen begrifflichem Denken und Vorstellung dort gar nicht
erst auf eine Differenz zwischen Formen von (Behauptungs-)Sdtzen
zu reduzieren ist. Denn: Gemeinsamer Inhalt von Philosophie und
Religion - derselbe, wie Hegel stets betont® - ist ein und derselbe
Akt, namlich besagtes Offenbaren des Offenbarens. Der Gedanke
aber, dass ein und derselbe Akt in verschiedener Form realisiert wer-
den und so Gestalt gewinnen kann, ist ein uns lebensweltlich durch-
aus vertrauter Gedanke: So kann beispielsweise der Akt des Dankens
durch verschiedene Formen realisiert werden und je entsprechend
verschiedene Gestalt gewinnen, beispielsweise durch eine Geste,
durch die Ubergabe eines Geschenks oder durch eine Rede. Die
Differenz dieser Formen und Gestalten impliziert keine Differenz
des Aktes (und damit ihres Inhaltes), der vielmehr in allen Fillen
derselbe ist und bleibt. Dies gilt nun auch fiir die Realisierung des
Aktes des Offenbarens des Offenbarens in Religion und Philosophie.
Fiir (Behauptungs-)Sitze der Religion und der Philosophie bedeutet
dies (- und dies ist nun zentral im Hinblick auf das Sachthema des
vorliegenden Bandes): Sie sind, was sie sind, erst im Kontext des
Vollzugs dieses Aktes, und sie sind als das, was sie sind, erst erkannt,
wenn ihr Ort im Kontext dieses Vollzugs erkannt ist.

\Y)

Zunichst zu den Sétzen der Philosophie: Sétze der Philosophie (wie
beispielsweise diejenigen, die in vorliegender Abhandlung formuliert

9 Etwa: ,[D]ie Philosophie hat mit Kunst und Religion denselben Inhalt und
denselben Zweck® (G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik II, 236).
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und gebraucht werden) sind nur dann gerechtfertigt fiir wahr zu
halten, wenn sich fiir das individuelle endliche Subjekt, das mit
diesen Sdtzen umgeht, ereignet (hat), wovon diese Sitze sprechen.
In dieser Hinsicht entsprechen sie anderen Sitzen, die unverfiigbare
Akte (z.B. Erfahrungen) bezeugen; ein Satz beispielsweise, in dem
jemand die erste Begegnung mit dem Tod als den tiefsten Moment
der eigenen Existenz behauptet, ist nur von denjenigen, die diese
Erfahrung selbst gemacht haben, gerechtfertigt fiir wahr zu halten.!
Doch nicht nur das begriindete Fiirwahrhalten der Sitze der Phi-
losophie, sondern auch das Erfassen ihrer Bedeutung hingt wesent-
lich vom Ereignis des Aktes fiir das in Frage stehende individuelle
endliche Subjekt ab. Die Bedeutung der Sitze der Philosophie ist erst
dann vollgiiltig zu erfassen, wenn sich der Akt ereignet (hat) und
die Satze folglich zugleich gerechtfertigt fiir wahr gehalten werden.
Das Attribut ,vollgiiltig” ist hier entscheidend, da ohne es behauptet
werden wiirde, die Sitze der Philosophie hitte keine Bedeutung
(wéren also Unsinn), solange sie nicht gerechtfertigt fiir wahr gehal-
ten werden (konnen). Dies wiirde implizieren, dass von solchen
Sétzen gar nicht in Frage stehen konnte, ob sie wahr oder falsch
sind; denn ein solches in-Frage-Stehen setzt ja voraus, dass die Sétze
zundchst in ihrer Bedeutung zu verstehen sind. In der Tat aber kann
aufSerhalb des tatsidchlichen Ereignisses des Aktes des Offenbarens
des Offenbarens eine Bedeutung mit dem Begriff des Offenbarens
des Offenbarens verbunden und so ein gewisses Verstindnis der ent-
sprechenden philosophischen Sitze gehabt werden, doch dies ist
nicht dasselbe wie das Erfassen der wahren Bedeutung dieses Begriffs
und ein wahres Verstindnis der entsprechenden Sitze.l! Auf diesen
Unterschied wird sogleich noch einmal zuriickzukommen sein.
Zunichst aber ist das beschriebene Verhaltnis von Ereignis des
Aktes und Satz auf die Religion zu iibertragen: Richtig ist in der Tat,
wie von den oben erwidhnten und kritisierten Rezipienten bemerkt,
dass Sdtze der Religion Hegel zufolge eine andere Form als Sétze
der Philosophie haben. Wie sich bereits gezeigt hat, lasst sich die

10 Von daher ist zu verstehen, warum Hegel (bereits in seiner Phdnomenologie
des Geistes von 1807) den Begriff der ,Erfahrung” fiir einen Zentralbegriff der
Philosophie iiberhaupt erachtet.

11 Dies folgt bereits aus der oben dargestellten logischen Form philosophischer Er-
kenntnis. Wenn diese in einer Verkehrung der verkehrten Begriffsbedeutungen
besteht, so gilt dies auch fiir den Begriff der Offenbarung.
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Differenz dieser Formen (exemplarisch) wie folgt bestimmen: Sitze
der Religion enthalten eine (in ihnen selbst) irreduzible Differenz
zwischen Akteuren und Akten, wohingegen dies fiir die Philosophie
nicht gilt; das Absolute ist nicht ein Akteur, von welchem der Akt des
Offenbarens (des Offenbarens) pradiziert wird, sondern ist dieser
Akt selbst (im Sinne der traditionellen Lehre vom actus purus).
Die Identitat des Inhalts von Philosophie und Religion, die Hegel
behauptet, besteht aber nicht einfach in einer Identitit der Inhalte
ihrer Sitze (die, wie gezeigt, an sich eben gar nicht gegeben ist), son-
dern darin, dass Philosophie und Religion denselben Akt realisieren.
Das bedeutet nun aber weiter dies: Wie fiir die Philosophie,
so muss auch fiir die Religion gelten, dass der Akt dasjenige ist,
wovon die Sitze sprechen; die gebrauchten Sitze haben den Akt,
der sich tatsdchlich ereignet (hat), zu ihrem Inhalt und sind, in
diesem starken Sinne, wesentlich vollzugsbezogen.’> Das wiederum
bedeutet: Religion muss wesentlich ein Vollzug sein, der sich als
Realisierung des Aktes des Offenbarens des Offenbarens, wie er
oben analysiert wurde, begreifen ldsst; und Satze der Religion, in
ihrer eigentiimlichen Form der Vorstellung, miissen diesen Vollzug
zu ihrem Inhalt haben. Der Inhalt dieser Satze und damit der Voll-
zug muss, wie wir einsahen, aufgrund der Form der Vorstellung
eine irreduzible Differenz zwischen Akteur und Akt enthalten. Da-
mit sind die Kriterien abgeleitet und genannt, denen ein solcher
Vollzug der Religion entsprechen muss — und ein solcher Vollzug
findet sich tatsdchlich gegeben', als Heilswirken Gottes durch Jesus
Christus, wie es sich fiir das individuelle endliche Subjekt ereignet,
als der sakramentale Vollzug (insbesondere) des Abendmahls.!* Von

12 Es handelt sich bei Hegels Auffassung religioser Sprache also, wie man sagen
kann, um eine, in welcher Semantik und Pragmatik intern zusammenhéngen.

13 Gegeben ist dies, als positives Faktum, in der Geschichte. Es kann also nicht
behauptet werden, dass sich die konkrete Gestalt des Kultus in der (christlichen)
Religion nach Hegel aus dem reinbegrifflichen Denken der Philosophie dedu-
zieren liefSe.

14 Dies ist - an sich oder zunéchst - natiirlich ,nur® eine Gegebenheit, die als
solche keine Geltung beanspruchen kann. Dass sie Geltung beanspruchen kann,
lasst sich (nur) philosophisch zeigen, indem gezeigt wird, dass diese Gegeben-
heit dasjenige konkret realisiert, was es aufgrund der Absolutheit des Absoluten
geben muss: einen vorstellungsférmigen Vollzug samt Sitzen, der eine Gestalt
des Aktes des Offenbarens des Offenbarens ist, die man ,,Religion” nennt.
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daher ist zu verstehen, weshalb Hegel explizit den Kultus (und nicht
blof ein System von Sdtzen) als konkrete und vollendete Gestalt
von Religion versteht', und im Falle der christlichen Religion als
Zentrum oder Wesenskern des Kultus eben das Abendmahl.'® Aller-
dings sind Sitze, in welchen dieser Kultus inhaltlich bestimmt ist,
wesentlich fiir diesen Kultus — wie Sitze, in welchen der Vollzug
der Philosophie inhaltlich bestimmt ist, wesentlich fiir den Vollzug
des philosophischen Einleuchtens sind. Zentrales Paradigma fiir
derartige Sitze der Religion sind somit die Einsetzungsworte zum
Abendmahl, die von dem sprechen, was mit Gebrauch dieser Sctze
vollzogen wird — ganz wie Sétze der Philosophie von dem sprechen,
was mit Gebrauch dieser Sitze vollzogen wird, namlich Erkennen,
Einleuchten im begrifflichen Denken. Gleich wie sich nun im Um-
gang mit solchen philosophischen Sitzen der Akt des Einleuchtens
auch nicht einstellen kann, kann auch im Umgang mit religidsen
Satzen und im Versuch der Partizipation am Kultus das Ereignis der
Erfahrung der Heilsvermittlung, also der religiosen Gestalt des Aktes
des Offenbarens des Offenbarens, ausbleiben. Denn dieser Akt ist,
wie wir sahen, wesentlich unverfiigbar. Hervorzuheben ist an dieser
Stelle, dass dieser Akt - in seiner philosophischen wie in seiner
religiosen Form und Gestalt — in dem Sinne kein psychologischer ist,
dass es sich bei ihm nicht um einen Vorgang oder Zustand im indivi-
duellen endlichen Subjekt handelt, sondern um einen Auf-Bruch von
dessen Insichsein durch das Herstellen einer Begegnung mit der Akt-

15 Dass dem so ist, haben nur wenige klar gesehen und angemessen berticksich-
tigt; dazu zéhlen Jorg Dierken (J. Dierken, Gott als Geist) und Wilhelm Vossen-
kuhl (W. Vossenkuhl, Gott im Kultus). Die Verkehrtheit der linkshegelianischen
Rezeption von Hegels Religionsphilosophie kristallisiert sich bei David Fried-
rich Strauf§ heraus, der meint, diese bestehe letztlich gerade in einer Auf- und
Ablésung des Kultus, und sich wie folgt stilisiert: ,,Sieht aber so diese Minder-
heit den geschlossenen Kreis des kirchlichen Cultus sich 16sen, so bekennt sie,
nicht zu wissen, wozu iiberhaupt ein Cultus vorerst noch dienen soll [...]“ (D. E.
Strauf3, Der alte und der neue Glaube, 7).

16 Hegel spricht in diesem Zusammenhang etwa vom ,Bewufitsein, Biirger im
Reiche Gottes zu sein — das, was mystische Union genannt ist, das Sakrament
des Abendmabhls, wo auf sinnliche, anschauliche Weise dem Menschen gegeben
wird das Bewuftsein seiner Verséhnung mit Gott, das Inwohnen und Einkehren
des Geistes in ihm. Der Inhalt der sakramentalischen Handlungen ist auch das
Entwickeln des Geistes“ (G. W. E. Hegel, Vorlesungen iiber die Philosophie der
Religion III, 166). Vgl. dazu ndher T. Oehl, Aktivitit der Wahrnehmung und
Metaphysik des Geistes, 341-364.
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wirklichkeit des Offenbarens des Offenbarens. Ein psychologisches
Missverstindnis dieses Aktes ist genau dasjenige, was in dem oben
angefiihrten Fall vorliegt, in dem ein individuelles endliches Subjekt
- (noch) auflerhalb des Aktes, und (daher) rein von sich aus -
eine (nicht die wahre) Bedeutung mit dem Begriff der Offenbarung
verbindet und so ein gewisses (eben nicht addquates) Verstindnis
der entsprechenden Sétze hat. (So lasst sich mit Hegel erklaren, dass
der Psychologismus mehr als ein bloff kontingenter Irrtum in der
Philosophie und um sie herum ist; er ist vielmehr die Denkweise,
in die man in Bezug auf (gewisse) Akte geraten muss, wenn man
auflerhalb der Erfahrung ihrer iiber sie sprechen und urteilen zu
kénnen meint.)

In der soweit dargestellten hegelschen Konzeption des Verhiltnis-
ses von Philosophie und Religion gilt also, dass die Differenz zwi-
schen ihren Sitzen gerade keine Differenz der Inhalte impliziert,
sondern umgekehrt Bedingung der Moglichkeit fiir das Ereignis
desselben Inhalts (Aktes) in verschiedenen Formen, das heif$t durch
verschiedene geistige Vermdgen, ist. Damit ist nun die Frage aufge-
worfen, wie diese hegelsche Konzeption mit der Tatsache umgeht,
dass (unter anderem) Jesus Christus und das Sakrament des Abend-
mahls nicht in den Sétzen der Philosophie vorkommen.

Vv

Zunichst scheint es so, als habe diese Tatsache die — wie man sagen
konnte: in religios-theologischer Hinsicht antirealistische — Implika-
tion, dass es sich bei Jesus Christus und dem Sakrament des Abend-
mahls um nichts handelt, auf dessen Existenz wir in Wahrheit meta-
physisch verpflichtet wiren: denn worauf wir in Wahrheit metaphy-
sisch verpflichtet sind, das ist durch die Philosophie aufgrund ihrer
unbedingten Geltung festgelegt, und in der Philosophie kommen
Jesus Christus und das Sakrament des Abendmahls eben nicht vor.
Doch dieser Schluss ist ein Fehlschluss: Wie wir sahen, ist es dem
Absoluten qua seiner Absolutheit wesentlich, sich in drei Formen zu
realisieren und so dreierlei Gestalt zu gewinnen. Das bedeutet: Zur
vollgestaltigen Wirklichkeit des Absoluten gehort die Wirklichkeit Jesu
Christi und des Sakraments des Abendmahls wesentlich hinzu. Nun
gibt es zwei Moglichkeiten, wie sich dies genauer verstehen lasst:
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(i) Die erste Moglichkeit besagt, dass der Akt des Offenbarens
des Offenbarens sich auch ohne Auftreten Jesu Christi und des
Sakraments des Abendmahls ereignen kann und ereignet, eben in
der Philosophie (und Hegel zufolge auch in der Kunst, was hier
nicht weiter betrachtet werden soll). Dies hat die fiir die christliche
Religion und Theologie (mdglicherweise) inakzeptable Implikation,
dass etwas, das dem Inhalt nach identisch mit dem sakramental
vermittelten Heilwirken Christi ist, auch ohne Auftreten all dessen
stattfinden kann. Anders im Falle der zweiten Moglichkeit.

(ii) Die zweite Moglichkeit besagt, dass Religion und Philosophie
nur dann das Absolute — den Akt des Offenbarens des Offenbarens -
realisieren konnen, wenn sie gemeinsam auftreten, sodass von einem
individuellen endlichen Subjekt, in und an dem sie sich ereignen,
gewusst wird, dass beide denselben Akt realisieren, also auch in
der Philosophie das sakramental vermittelte Heilswirken Jesu Christi
indirekt zu Bewusstsein tritt dadurch, dass der Akt, den die Philo-
sophie vollzieht, eben als identisch mit dem Akt, den die Religion
vollzieht, gewusst wird. Dies gilt dann freilich in beide Richtungen:
Auch die Religion wire erst vollgiiltig vollzogen, wenn sie, im soeben
erlduterten Sinne, gemeinsam mit der Philosophie auftreten wiirde.
Hegel scheint diese Implikation tatséchlich zu akzeptieren und folg-
lich die zweite Mdglichkeit affirmieren zu kénnen - und zwar aus
dem Grund, da er es fiir eine ohnehin unumkehrbare Entwicklung
der (nach-)aufklarerischen Zeit hilt, dass das religiose Individuum
(auch) auf ein begreifendes Denken Gottes drangt. Dies ist fiir Hegel
kein Problem, sondern ein geistesgeschichtlicher Niederschlag der
Tatsache, dass das Offenbaren des Offenbarens in seiner Absolutheit,
wie gesagt, nicht auf ein geistiges Vermégen beschrinkt ist. Aus
Hegels Sicht besteht das Problem vielmehr darin, dass sich das be-
greifende Denken der Aufklarung (bis hinein in unsere Gegenwart)
in den verkehrten Begriffsbedeutungen (dem ,Verstandesdenken,
wie Hegel es nennt) vollzieht, sodass dieses Denken notwendig den
Akt, welchen die Religion zu realisieren beansprucht, als unwirklich
zuriickweisen muss. Ist diese Diagnose richtig, so wirft sie unmittel-
bar die Frage auf, warum das Absolute nicht langst dafiir gesorgt
hat, dass eine Korrektur dieser Begriffsbedeutungen stattfindet; klar
ist, wie gesagt, dass eine solche nicht aus den verkehrten Begriffsbe-
deutungen selbst heraus stattfinden kann, eine solche Korrektur also
unverfiigbar ist, nur durch das Absolute selbst mdglich ist. Hegel
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hatte die Hoffnung, zu seiner Zeit, dass dies im Kommen ist; er
sah (in seiner eigenen Philosophie) die wahren Begriffsbedeutungen
auftreten, wie sie sich gegen die verkehrten durchzusetzen begin-
nen (das ,spekulative Denken; wie Hegel es nennt, im siegreichen
Kampf gegen das ,Verstandesdenken®). Dass sich dies in der Geistes-
geschichte nach Hegel nicht durchgesetzt hat, ist kaum zu leugnen.
Allerdings widerlegt ein solcher zeitlicher Ausstand nichts von dem,
was Hegel sagt, da seine Philosophie des absoluten Geistes an sich
keine Aussage dariiber treffen muss, wie, wann und wo genau sich
das, was sie geschichtslos beschreibt, in der Geschichte realisiert.

\

Nun gibt es allerdings noch ein weiteres Problem zu bedenken, das
aus der dargelegten Konzeption zu folgen scheint: Selbst wenn man
der soeben in Anschlag gebrachten zweiten Moglichkeit folgt, so
gilt doch, dass die Religion nur eine Form und Gestalt der Realisie-
rung des Aktes des Offenbarens des Offenbarens ist. Das scheint
zu bedeuten: Das sakramental vermittelte Heilswirken Jesu Christi
gehort zwar wesentlich zum absoluten Geist, aber nur auf Ebene
von Form und Gestalt, nicht auf Ebene der Aktwirklichkeit selbst.
Es scheint daher — um ein Wort Holderlins zu variieren — nur eine
Art ,Gewand® zu sein, in das sich Gott begibt. Das aber wire eine
metaphysisch weitaus zu schwache Bestimmung der Wirklichkeit
des sakramental vermittelten Heilswirkens Jesu Christi. Doch so
verhdlt es sich in Wahrheit gar nicht: Das aufgeworfene Problem
beruht vielmehr auf einem Missverstandnis des Verhiltnisses von
Inhalt zu Form oder Gestalt, welches Hegel nicht als Verhaltnis
einer Substanz zu einem ihr duflerlichen ,,Gewand“ (oder einer sons-
tigen ,Hiille“) denkt. Anschaulich lasst sich dies durch Analogie
zur Kunst, die auch eine Gestalt des absoluten Geistes ist, klar ma-
chen: Der Klang von Pauken und Trompeten in einer Bach’schen
Kantate beispielsweise gehort auch ,nur® zur Form und Gestalt, in
welcher dieses Kunstwerk den Akt des Offenbarens des Offenbarens
realisiert. Offenkundig aber wire es abwegig, den Klang von Pauken
und Trompeten in einer Bach’schen Kantate fiir etwas diesem Akt
blof Auflerliches zu halten. Vielmehr spricht sich dieser Akt in
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diesem Fall eben in diesem Klang aus und ist so wirklich. Man
mag nun einwenden, dass eine gewisse Relativitdt dieses Klanges
dadurch gegeben ist, dass es andere Kunstwerke — metaphysisch
gleichen Ranges - gibt, die ohne diesen Klang auskommen. Das ist
richtig und der Kunst eigentiimlich, wie Hegel selbst betont: Sie ist
wesentlich ein ,Zersplittern des substantiellen Inhalts in viele selbst-
stindige Gestalten’, wahrend die Religion wesentlich eine ,, Totalitdt"
ist.7 Das bedeutet nun: Das sakramental vermittelte Heilswirken
Jesu Christi in der Religion entspricht dem Klang von Pauken und
Trompeten der Bach’schen Kantate in der Kunst - allerdings so,
dass jenes, anders als dieser, ohne Alternative ist, also nicht eine,
sondern die Wirklichkeit, in welcher allein der Akt des Offenbarens
des Offenbarens durch das geistige Vermogen der Vorstellung reali-
siert ist. Der Tatsache, dass das sakramental vermittelte Heilswirken
Jesu Christi also keine unwirkliche Auf3erlichkeit ist, entspricht die
Tatsache, dass der Akt des Offenbarens des Offenbarens als solcher,
abstrahiert von (aller) Form und Gestalt, in welcher er wirklich ist,
gar nicht wirklich, sondern eben blof§ eine Abstraktion ist. Es wire
also verkehrt zu meinen, dass dieser Akt als solcher eine in sich
ruhende Substanz sei, die in das Gewand oder die Hiille von Formen
und Gestalten treten konnte. Vielmehr ist der Akt nur wirklich in
und durch die Formen und Gestalten. Das bedeutet: Es gibt kein
Offenbaren des Offenbarens auflerhalb der konkreten Gestalten von
Kunst, Religion und Philosophie.

Die Zuriickweisung derartiger Einwinde ist entscheidend, um
Hegels Begriff der Religion von dem Vorwurf freisprechen zu kon-
nen, er sei antirealistisch in dem Sinne, dass er dem genuin Religio-
sen keine Wirklichkeit zuerkenne. Dies ist es, was die oben bereits
kritisierten Rezeptionsstrange behaupten (und behaupten miissen),
welche Religion und Philosophie bei Hegel als zwei Systeme von
(Behauptungs-)Satzen (miss)verstehen: dass, anders als die Satze der
Philosophie, die Sétze der Religion sich nicht auf eine Wirklichkeit
beziehen; bestenfalls beziehen sie sich auf dieselbe Wirklichkeit wie
die Satze der Philosophie, driicken dies aber in unvollkommener
oder zumindest blof§ uneigentlicher oder indirekter, etwa allegori-
scher Weise aus. Eine solche Auffassung von Religion ist vonseiten
christlicher Theologie mit Recht abgelehnt worden. Doch sie ist

17 G. W.F. Hegel, Enzyklopadie (1830), § 572.
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nicht Hegels Auffassung, sofern der hier vorgetragene Gedanken-
gang triftig ist. Klassische (und berechtigte) Einwande der christli-
chen Theologie gegen denjenigen Hegel, wie er von den kritisierten
Rezeptionsstrangen dargestellt wurde, prallen an dieser Auffassung
ab. Das bedeutet freilich nicht, dass es vonseiten christlicher Theo-
logie nicht andere, interessante(re) Einwdnde gegen — oder besser:
Anfragen an - diese Auffassung geben kann, vielleicht sogar geben
muss. Diese werden aber dann gerade durch diese Auffassung arti-
kulierbar, und sie miissen (vielleicht) keine totale Ablehnung von
Hegels Philosophie bedeuten, sondern kénnen eine geistig gewinn-
bringende Transformation derselben anstofien. Solches soll nun, im
Sinne einer perspektivischen, dabei aber mdglichst exakten Probl-
emanzeige, exemplarisch angedeutet werden.

VII

Dazu ist es allerdings zunichst geboten und nétig, das eigentiim-
liche geistige Profil und die Stirken von Hegels Auffassung der
(christlichen) Religion zusammenfassend hervortreten zu lassen: Im
Hinblick auf die Addquatheit gegeniiber der christlichen Religion
und Theologie besteht eine Stirke darin, dass sie den dort zentralen
Gedanken der ,Selbstoffenbarung® durch den Begriff des (absolu-
ten) Geistes als ,Offenbaren des Offenbarens® aufkliren kann. Im
Hinblick auf das vieldiskutierte, notorisch umstrittene Verhéltnis, in
welchem die christliche Religion (und Theologie) zur Metaphysik
(und Philosophie) steht oder nicht steht, stehen oder nicht stehen
sollte, liegt die Stdrke und Originalitdt von Hegels Theoriebildung
darin, dass sie eine klare Alternative zu zwei bekannten Arten von
Positionen darstellt; denn Hegels Theoriebildung impliziert, dass
Religion und Philosophie als zwei gleichrangige Gestalten desselben
Aktes, des Offenbarens des Offenbarens, anzuerkennen sind:

(i) Damit tritt sie einerseits derjenigen Art von Position entgegen,
die denkt, dass der Religion im Lichte der Philosophie die Geltung
abzusprechen sei, sofern sie das, wovon sie spricht, fiir wirklich halt
- eine Position, die ironischerweise auch innerhalb der (akademi-
schen) Theologie vertreten wurde, bei Falk Wagner ironischerweise
als scheinbar konsequente Auslegung Hegels. Es ist gewiss mehr
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als ein Zufall, dass Wagners eigene Theoriebildung schliefilich von
der Auffassung, die Philosophie konne den absoluten Geist (anders
als die Religion) in eigentlicher Form realisieren, zu einer defai-
tistischen Auffassung von Geist und (metaphysischer) Erkenntnis
tberhaupt gelangt ist.!® Auch wenn dies einer eigenen Diskussion
und eines eigenen Nachweises bediirfte, so liegt im Lichte der hier
vertretenen Auffassung die Erklirung dafiir nahe, dass ein fiir die
Philosophie reserviertes Absolutes ipso facto kein Absolutes sein
kann, mit einer Aberkennung der Religion sich die Philosophie also
ebenfalls aberkennt, jedenfalls als Disziplin, die das Absolute zum
Gegenstand hat.

(ii) Andererseits nun tritt Hegels Theoriebildung derjenigen Art
von Position entgegen, die denkt, dass der Philosophie (oder Meta-
physik) im Lichte von Religion und der ihr entsprechenden Theolo-
gie sub ratione Dei eine nur vorldufige Geltung zuzuerkennen sei
(so bei Wolthart Pannenberg®) — oder eigentlich gar keine, oder
allenfalls eine fiir den Antichristen (so bei Karl Barth?9). Interessant
an Pannenbergs Auffassung ist, worin er den prinzipiellen Grund
fiir die nur vorldufige Geltung von Philosophie (oder Metaphysik)
zu erkennen meint: Religion und mit ihr die Theologie sind durch
und durch geschichtlich, und die Philosophie (oder Metaphysik) als
Disziplin reinbegrifflichen Denkens ist eo ipso ungeschichtlich; dies
bedeutet nicht nur, dass sie nicht in den Blick bekommt, was in der
Geschichte der Fall ist, sondern auch, dass sie die logischen Formen
des Geschichtlichen nicht aus sich erkennen kann und die Offenba-
rung, welche als Geschichte ist, somit der Form nach nicht aus sich
erreichen kann. Mit Pannenberg ldsst sich daher ein bestimmter
Dissens zu Hegels Theoriebildung, wie sie hier rekonstruiert wurde,
formulieren: Auch Sitze der Religion und, mit ihr, der Theologie,
sind Behauptungssitze, die sich auf geschichtliche Sachverhalte be-

18 Es handelt sich, wie Christine Axt-Piscalar iiberzeugend rekonstruiert und geur-
teilt hat, um ein Scheitern auf hohem Niveau, aber eben um ein Scheitern (C.
Axt-Piscalar, Falk Wagners spekulatives Programm und sein Scheitern).

19 Vgl. hierzu und zum Folgenden T. Oehl, Die theologische Insuffizienz des Be-
griffs. Dort werden auch diesbeziiglich einschldgige Passagen aus Pannenbergs
Werk genau untersucht.

20 Man denke eben an Barths berithmtes Diktum, die natiirliche Theologie sei von
vornherein abzulehnen, da sie nur der Theologie und Kirche des Antichristen
bekémmlich sei. Vgl. hierzu etwa die Darstellung von C. Kock, Natiirliche Theo-
logie.
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ziehen; solches tritt in Hegels Theoriebildung nicht auf. Fiir Pannen-
berg hitte der hier présentierte Hegel daher immer noch als ein
Antirealist zu gelten.

So viel als kleine Typologie von Positionen im Hinblick auf die
Frage nach dem Verhiltnis von Religion und Theologie auf der
einen und Philosophie und Metaphysik auf der anderen Seite, in
welcher sich das eigentiimliche Profil von Hegels Theoriebildung
mitsamt ihren Starken abzeichnen mag. Zum Schluss aber soll nun
ein (mogliches) Problem derselben artikuliert werden, das in der
bisherigen Hegelrezeption keine (oder allenfalls eine sehr randstin-
dige) Rolle gespielt hat. Es handelt sich um ein Problem, das dialek-
tischerweise wiederum gerade vor dem Hintergrund einer Stdrke
von Hegels Theoriebildung als solches klar hervortritt: In Hegels
Begrift der Offenbarung wird das, was sich zeigt, letztlich also
das sich-Zeigen selbst, als unbedingte, aktive Autoritit aufgefasst,
der Adressat des sich-Zeigens, das individuelle endliche Subjekt,
hingegen als passiver Empfinger dieses sich-Zeigens. Dies ist, vom
Standpunkt lutherischer Theologie aus, zundchst zu wiirdigen und
anzuerkennen: Mit seiner Auffassung des Absoluten als unbedingter,
allein aktiver Autoritdt und des individuellen endlichen Subjekts als
eines passiven Empfangers hat Hegel einen Kern der lutherischen
Lehre (im Geiste von De servo arbitrio) auf den Begriff gebracht,
und in der Tat begriff Hegel seine Philosophie auch dezidiert in
geistiger Treue zur lutherischen Lehre. Von deren Warte aus zu
problematisieren und zu kritisieren ist also nicht die Passivitit des
individuellen endlichen Subjekts im Akt der Offenbarung, sondern
vielmehr etwas anderes: Hegel fasst den Akt des Offenbarens seiner
Form nach, wie man sagen konnte, als instantan auf. Damit ist ge-
meint, dass er sich unmittelbar, nicht prozessual artikuliert aus dem
Zustand seines sich-noch-nicht-Eingestellthabens einstellt - ganz,
wie sich eine Begegnung mit einem personalen Gegeniiber einstellt:
In dem Moment, in dem beispielsweise der Blickkontakt zu einem
personalen Gegeniiber hergestellt ist, bin ich diesem schon begegnet.
Es ist, wie wenn das Licht angeht — und so soll es nach Hegel auch
sein; so wird verstandlich, warum Hegel immer wieder die (pagane)
Lichtmetaphorik bemiiht, um seinen Geistbegriff zu erldutern. Es
gibt hier keinen Zwischenzustand, was sich sprachlich daran zeigt,
dass es in solchen Fillen keinen Sinn macht zu sagen, ,ich bin ihm
halb begegnet®. Zwar erkennt Hegel klar, dass es notwendige Vorbe-
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dingungen dafiir geben kann (und tatsdchlich gibt), dass sich der
Akt des Offenbarens einstellen kann; so kann er sich beispielsweise
in Form und Gestalt des philosophischen Einleuchtens nur dann
einstellen, wenn das individuelle endliche Subjekt sich tiberhaupt
in die Aktivitit des Denkens begeben hat; im Denken einleuchten
kann mir nur etwas, wenn ich denke. Das dndert wohlgemerkt nichts
daran, dass ich im Einleuchten als solchem passiv, empfangend bin.
Solche notwendigen Vorbedingungen sind als solche dem Akt des
Offenbarens als solchem duferlich. Es gehort also nicht zum Begriff
und Wesen dieses Aktes als solchem, dass er sich prozessual artiku-
lieren (schrittweise einstellen) kann. Gewiss denkt Hegel, wie wir
sahen, dass der Akt der Offenbarung sich in sich artikuliert ereig-
net (und nicht in bestimmungsloser Unmittelbarkeit): indem etwas
Bestimmtes einleuchtet (Philosophie), oder indem ein bestimmter
Kultus vollzogen wird (Religion). Doch sind dies Artikulationen,
in welchen der Akt der Offenbarung als solcher sich immer schon
ganz eingestellt hat; es sind keine prozessualen Artikulationen des
sich-Einstellens dieses Aktes, also keine Uberginge vom Nicht-Offen-
barsein zum Offenbarsein. Es muss und soll hier nicht bestritten
werden, dass es ein solches tibergangsloses, instantanes sich-Einstel-
len von Offenbarung geben kann und gibt. Doch es soll behauptet
werden, dass es auch solches gibt, dem ein schrittweiser Ubergang
vom Zustand des nicht-Offenbarseins aus wesentlich ist. Dass es
so etwas gibt, bezeugt die philosophische wie die religiose Erfah-
rung selbst: Eine philosophische Einsicht stellt sich nicht notwen-
dig schlagartig ein, sondern tiber gewisse Stationen, Meilensteine,
Ahnungen, Rétsel, Umwege, Orientierungen. Das sakramental ver-
mittelte Heilswirken Jesu Christi am Individuum ereignet sich nicht
notwendig schlagartig, sondern wird erschiittert und intensiviert,
im Ringen gefestigt, gebildet und geklért durch biographische Statio-
nen hindurch. In diesem Sinne kénnte zwar — mit Hegel — an der
Zentralitdt des sakramental vermittelten Heilswirkens Jesu Christi
fir die (christliche) Religion festgehalten werden, allerdings ohne
damit behaupten zu miissen, dass aller anderer religioser Gehalt
und Vollzug demgegeniiber eine Auferlichkeit sei; vielmehr liefle
sich solcher als ein dynamisches Umfeld eines Zentrums verstehen,
das eben auch nur in einem solchen Umfeld Zentrum sein kann.
All dies ldsst sich wiederum am Denkmodell der Begegnung mit
einem personalen Gegeniiber klarmachen: Es gibt nicht nur die in-
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stantane Form einer solchen Begegnung, sondern eben auch die Art
von Begegnung, die sich (beispielsweise) in einem dunklen Raum
ereignet und in welcher ich noch nicht weifi, ob die Gerdusche und
Lichtreflexe die Anwesenheit einer Person bezeugen oder vielleicht
blof} das Knacken des Parketts und ein Einfall des Auf8enlichts sind.
Und dies ist mehr als ein Bild: Denn es ist ja in der Tat ein Dunkel,
in welches hinein sich das Offenbaren des Offenbarens ereignet,
wie Hegel es versteht; das Dunkel meiner Verkehrtheit ist Ausgangs-
punkt des philosophischen wie auch des religiosen Vollzugs, in dem
diese Verkehrtheit verkehrt wird.

An dieser Stelle mag nun der Einwand naheliegen, dass es sich
bei einer solchen prozessualen Artikulation des sich-Einstellens des
Aktes blofS um ein psychologisches Phanomen handle, das nicht auf
der Ebene einer philosophischen oder theologischen Auffassung des
Offenbarens zu behandeln sei, nimlich um eine Art Unsicherheit
oder Wanken des individuellen endlichen Subjekts, ob sich ihm
wirklich etwas gezeigt hat, ob der Gehalt dieses (vermeintlichen)
sich-Zeigens von ihm affirmiert werden soll oder nicht — oder &hn-
liches. Dieser Einwand ist insofern berechtigt und fruchtbar, als er
danach verlangt, einen klareren Begriff dieser prozessualen Artikula-
tion zu geben, indem aufgezeigt wird, was genau es ist, das fiir die
prozessuale Artikulation verantwortlich ist - und dabei zu zeigen,
dass es etwas nicht-Psychologisches ist.

VIII

Das gesuchte Nichtpsychologische, das fiir die prozessuale Artikula-
tion des Offenbarens verantwortlich ist, ist das Zeichen. Das Zeichen
ist schon deshalb nichtpsychologisch, da ihm eine Sinnlichkeit und
damit Offentlichkeit zukommt; aber auch deshalb, da der Umgang
mit ihm nicht (blofl) ein faktisch-psychologischer (kausaler) Pro-
zess ist, sondern ein normativer Prozess, wie auch das Offenbaren:
ein Zeichen gilt es zu verstehen, zu deuten oder zu interpretieren,
und dem Verstehen, Deuten oder Interpretieren als solchem ist es
wesentlich, dass es gut oder schlecht, gelingend oder misslingend voll-
zogen werden kann; wie diese (noch ganz vagen und vorldufigen)
Formulierungen bereits anzeigen, ist der Zeichenbegriff durch und
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durch normativ verfasst, aber normativ dynamischer als die blofle,
statische Zweiwertigkeit von wahr und falsch (oder gilt und gilt
nicht) es ist. Diese Dynamik ermdglicht die gesuchte prozessuale Ar-
tikulation des Aktes des Offenbarens des Offenbarens; im Verstehen,
Deuten oder Interpretieren kann sich das, was sich zeigt, schrittwei-
se einstellen. So ist es also der Begriff des Zeichens (der freilich
einer eigenen griindlichen Analyse bedarf), welcher eine nichtpsy-
chologische Auffassung dieser prozessualen Artikulation moglich
macht. In diesem Sinne hat Gesche Linde, in ihrer (nach meinem
Urteil) duflerst gedankenreichen und systematisch hochst relevanten
Studie Zeichen und Gewifsheit (2013)?!, den Zeichenbegriff als sol-
chen wie auch in (offenbarungs-)theologischer Hinsicht untersucht.
Sie zeigt dabei auch auf, dass gerade der Begriff der Erfahrung in
Aporien miindet, die sich (nur) zeichentheoretisch tiberwinden las-
sen; analog ist die vorliegende Abhandlung zu dem Ergebnis gekom-
men, dass der erfahrungsformige Offenbarungsbegriff Hegels einer
zeichentheoretischen Vertiefung bedarf. Allerdings ist zu betonen,
dass der Erfahrungsbegriff Hegels im Unterschied zu vielen derjeni-
gen Erfahrungsbegriffe, die Linde in ihrer Studie kritisch diskutiert,
von vornherein kein psychologischer ist: Er bezeichnet, wie schon
gesagt, keinen Vorgang oder Zustand im individuellen endlichen
Subjekt, sondern den Auf-Bruch des bloflen Insichseins des indivi-
duellen endlichen Subjekts durch das Ereignis der Aktwirklichkeit
des Offenbarens des Offenbarens, also, wie gezeigt, durch eine Art
von Begegnung mit einem Gegeniiber. Deshalb hat Hegels Erfah-
rungs- und Offenbarungsbegriff von sich her eine Offenheit fiir
den Zeichenbegriff, der als solcher ebenfalls nichtpsychologisch ist,
was als ein Wahrheitsmoment gelten kann, das - im Sinne Hegels
- in seiner Vertiefung durch den Zeichenbegriff aufgehoben wer-
den miisste. Es ist somit mehr als nur ein historisch interessanter
Sachverhalt, dass auch von Hegels Erfahrungs- und Offenbarungsbe-
griff aus der Zeichenbegriff sich aufdrangt; es deutet sich an, dass

21 G. Linde, Zeichen und Gewiftheit. Mein Studium dieser hochkomplexen, an-
spruchsvollen Schrift steht leider noch am Anfang. Dies entschuldigt etwaige
Missverstandnisse nicht, erkldrt sie aber — und eréffnet Hoffnung auf deren
Uberwindung durch kiinftige weitere Arbeit an diesem Werk ebenso wie die
Aussicht auf eine detaillierte(re) Auseinandersetzung damit, in welcher eine
konkrete Umsetzung der hier skizzierten Forschungsaufgabe(n) bestehen konn-
te.
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eine Verbindung von Hegels Erfahrungs- und Offenbarungsbegriff
mit dem Zeichenbegriff zu einer systematisch addquaten philoso-
phisch-theologischen Position zu entwickeln wire - im Geiste engst
verwandt mit, aufgrund seiner subjektphilosophischen Fassung aber
doch auch verschieden zu demjenigen, den Gesche Linde primir in
Auseinandersetzung mit Luther entwickelt hat, und dies auf dufSerst
eindrucksvolle Weise.?? Gemeinsam mit dieser lutherischen Auffas-
sung hatte Hegels zeichentheoretisch transformierter Begriff der Er-
fahrung und der Offenbarung, dass beide Offenbarung als wesentlich
unverfiigbar denken.?® Eine solche zeichentheoretische Transforma-
tion von Hegels Begriff der Erfahrung und der Offenbarung hitte
zudem eine Konsequenz, die bedeutsam ist im Hinblick auf das
Sachthema des vorliegenden Bandes: Im Lichte eines (umfassenden)
Zeichenbegriffs, wie Linde ihn (mit Peirce) entwickelt, konne die
Auffassung ,religioser Sprache® bei Hegel vertieft, erweitert und ge-
schérft werden. Es liele sich damit ndmlich wohl zeigen, dass die
dargestellte wechselseitige Abhédngigkeit von Vollzug und Séitzen ein
in sich ausdifferenzierter und zusammenhangender Gebrauch ver-
schiedenartiger Zeichen ist: sprachlicher Zeichen im Falle der Satze,
nicht-sprachlicher Zeichen im Falle des kultischen Vollzugs. Damit
wire diese wechselseitige Abhéangigkeit keine (womdglich sogar vi-
tiose) Zirkularitat, sondern ein komplexer, in sich ausdifferenzierter
Zusammenhang verschiedenartiger Zeichen und ihrer Verstehens-,
Deutungs- oder Interpretationsprozesse.

Die sich damit abzeichnende Konstellation mdglicher Positionen
und damit Debatten, welche zu fithren lohnend zu sein verspricht,
konnte hier nur noch an-gedeutet, nicht aber durchgefiihrt werden.
Dies wire Aufgabe eines eigenen Unterfangens. Als letzter Schritt der
vorliegenden Abhandlung soll lediglich noch eine sprachliche Refor-
mulierung von Hegels Offenbarungsbegriff gegeben werden, die in

22 Dass man von Hegel aus auf einen Zeichenbegriff, wie Gesche Linde ihn mit
Peirce entwickelt, stoflen kann, ist auch von Peirces hegelschem Hintergrund
her naheliegend (vgl. dazu exemplarisch K. W. Zeidler, Peirce und Hegel). Wie
Peirce sich selbst zu Hegel in ein Verhaltnis setzt, fithrt Linde in ihrer Studie
ebenfalls an (vgl. G. Linde, Zeichen und Gewif3heit, 733).

23 Gesche Linde spricht in diesem Zusammenhang ausdriicklich von einem ,un-
verfiigbaren Interpretationspozefd [sic!], der durch eine Fiille weiterer unverfiig-
barer Interpretationsprozesse gestiitzt wird: und gerade so versteht die christli-
che Gewifheit sich als von Gott selbst konstituiert (G. Linde, Zeichen und
Gewifsheit, 1064).
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die eben skizzierte Richtung einer zeichentheoretischen Transforma-
tion weist und damit plastisch an-deutet, wie ein zeichentheoretisch
transformierter hegelscher Offenbarungsbegriff konkrete Gestalt ge-
winnen konnte: ,Offenbaren ldsst sich nicht nur, wie bei Hegel
der Fall, als ,sich-Zeigen® reformulieren, sondern auch als ,sich-zu-
erkennen-Geben®. Letzteres ist eine uns (auch) natiirlichsprachlich
vertraute Redeweise; davon, dass sich jemand zu erkennen gibt,
konnen wir sowohl sprechen, wenn dies instantan geschieht, als
auch dann, wenn es ,,Stiick fiir Stiick, also prozessual artikuliert, ge-
schieht. Demgegeniiber scheint der Begriff des sich-Zeigens, in sei-
ner lichttheoretischen Fassung, auf eine instantane Form festgelegt.
Es liefle sich nun sagen, dass das instantane sich-Zeigen ein Extrem-
fall des an sich prozessual artikulierten sich-zu-erkennen-Gebens
ist, ndmlich derjenige, in dem sich diese prozessuale Artikulation
zum Instantanen zusammenzieht, genauer: in welchem die unver-
fiigbare Instanz des Offenbarens ein solches Extrem gewdhrt, dessen
sich-Einstellen somit ebenso unverfiigbar ist. Dies wiederum diirfte
dem zentralen Gedanken von Gesche Linde nahekommen und ent-
sprechen, dass mit einem zeichentheoretischen Offenbarungs- und
Glaubensbegriff sowohl das prozessual artikulierte Verstehen, das
deutend und interpretierend vor sich geht, als auch die instantane
Glaubensgewissheit denkbar wird. Dies zusammendenken zu kon-
nen, ist nicht nur fiir die lutherische Theologie, sondern auch fiir die
Philosophie von Interesse, wenn sie die Eigenart und Unverfiigbar-
keit ihres eigenen Denkens verstehen und gegen Einwénde verteidi-
gen will. Soweit ich sehe, sind damit geistige Fluchtpunkte benannt,
die noch der weiteren ErschliefSung und Erforschung harren.

Literaturverzeichnis

Axt-Piscalar, Christine: Theo-logische Religionskritik und Theorie des Abso-
luten. Falk Wagners spekulatives Programm und sein Scheitern, in: C.
Danz / M. Murrmann-Kahl (Hg.), Spekulative Theologie und gelebte Religi-
on. Falk Wagner und die Diskurse der Moderne, Tiibingen: Mohr Siebeck
2015, 111-132.

Danz, Christian: Vorstellung und Begriff. Anmerkungen zu einer Zweideutig-
keit von Hegels Religionsphilosophie, Hegel-Jahrbuch (2017), 118-124.

138



https://doi.org/10.5771%2F9783495993446-117
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Hegel liber die Bedeutung religicser Sprache

Dierken, Jorg: Gott als Geist. Theo-logik und Religionsvollzug in Hegels Re-
ligionsphilosophie, in: D. Korsch / H. Ruddies (Hg.), Wahrheit und Versoh-
nung. Theologische und philosophische Beitrige zur Gotteslehre, Giitersloh:
Giitersloher Verlagshaus Mohn 1989, 47-72.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wissenschaft der Logik. Zweiter Band. Die
subjektive Logik. Herausgegeben von F. Hogemann und W. Jaeschke, Ham-
burg: Meiner 1981.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Enzyklopddie der philosophischen Wissen-
schaften (1830). Herausgegeben von W. Bonsiepen und H.-C. Lucas unter
Mitarbeit von U. Rameil, Hamburg: Meiner 1992.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Vorlesungen tiber die Philosophie der Religi-
on. Band 3: Die vollendete Religion. Neu herausgegeben von W. Jaeschke,
Hamburg: Meiner 1995.

Jaeschke, Walter: Einleitung, in: W. Jaeschke (Hg.), G. W. F. Hegel. Vorlesungen
iiber die Philosophie der Religion. Band 3: Die vollendete Religion, Ham-
burg: Meiner 1995, IX-XXXIV.

Kock, Christoph: Natiirliche Theologie. Ein evangelischer Streitbegriff, Gottin-
gen: Vandenhoeck & Ruprecht 2001.

Linde, Gesche: Zeichen und GewifSheit. Semiotische Entfaltung eines protestan-
tisch-theologischen Begriffs, Tibingen: Mohr Siebeck 2013.

Ochl, Thomas: Die theologische Insuffizienz des Begriffs. Zur Systemkonzep-
tion Wolfhart Pannenbergs, in: G. Wenz (Hg.), Vom wahrhaft Unendlichen.
Metaphysik und Theologie bei Wolfhart Pannenberg (Pannenberg-Studien
Bd. 2), Géttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2016, 233-263.

Oehl, Thomas: Thesen gegen Feuerbach. Systematische Uberlegungen zu
Pannenbergs Auffassung der Religionsgeschichte als Erscheinungsgeschich-
te des gottlichen Geheimnisses, in: G. Wenz (Hg.), Theologie der Religions-
geschichte. Zu Wolfhart Pannenbergs Entwurf (Pannenberg-Studien Bd. 8),
Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2021, 53-83.

Oehl, Thomas: Die Aktivitit der Wahrnehmung und die Metaphysik des Geis-
tes. Eine aktualisierende Lektiire von Hegels Philosophie des Geistes, Tiibin-
gen: Mohr Siebeck 2021.

Straufi, David Friedrich: Der alte und der neue Glaube: ein Bekenntnifs, Leip-
zig: Hirzel 1872.

Vossenkuhl, Wilhelm: Gott im Kultus. Anmerkungen zu Hegels Religionsphi-
losophie, in: C. Herberichs et al. (Hg.), Liturgie und Literatur. Historische
Fallstudien, Berlin/Boston: De Gruyter 2015, 365-371.

Wagner, Falk: Die Aufhebung der religiosen Vorstellung in den philosophi-
schen Begriff, Neue Zeitschrift fiir Systematische Theologie und Religionsphi-
losophie 18 (1976), 44-73.

139



https://doi.org/10.5771%2F9783495993446-117
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Thomas Oehl

Zeidler, Kurt Walter: Zeichen und Schlufi: Peirce und Hegel, in: L. Nagl et al.
(Hg.), Philosophie und Semiotik (Sektionsakten des Zweiten Kongresses der
Osterreichischen Gesellschaft fiir Philosophie), Wien: OGS 1991, 153-166.

140



https://doi.org/10.5771%2F9783495993446-117
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	Hegel über die Bedeutung religiöser Sprache |Thomas Oehl
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII


